
Die Mitglieder des Wahlvorstandes sind:

Bekanntgabe der Mitglieder 
des Wahlvorstandes 

GREMIENWAHLEN 

Ort, Datum für den Wahlvorstand

zur Neuwahl des Kirchortrates in

1.

2.

3.

Hauptamtliches Mitglied:

2025 M 1

Dem Wahlvorstand gehören ein hauptamtliches Mitglied und drei Mitglieder des 
Kirchorts an. Die Mitglieder des Wahlvorstandes dürfen nicht gleichzeitig für den 
Kirchortrat kandidieren.

Hinweis:
Die postalische Erreichbarkeit des Wahlvorstandes (Wahlbüro) lautet wie folgt:


	Adresse | Telefon | Telefax | E-Mail: 
	Ort, Datum: 
	Unterschrift für den Wahlvorstand: 
	Name der Kirchgemeinde: 
	Hauptamtliches Mitglied: 
	Vorname Nachname | Wohnort 1: 
	Vorname Nachname | Wohnort2: 
	Vorname Nachname | Wohnort3: 


